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3. Welche Einschränkungen oder Ausschlüsse gibt es?

Die Allianz kann zum Beispiel in folgenden Fällen Leistungen kürzen oder verweigern:

_  Wenn die versicherte Person das versicherte Ereignis absichtlich herbeigeführt hat. Bei grober
Fahrlässigkeit verzichtet die Allianz auf das Kürzungsrecht
_  Bei einem Selbsttötungsversuch oder absichtlicher Selbstverletzung
_  Wenn die versicherte Person ihren vertraglich vereinbarten Pflichten nicht nachkommt und dies einen
Einfluss auf das Schadenereignis hat (zum Beispiel das Schadenereignis zu spät anmeldet, die
Schadenminderungspflicht missachtet oder die für die Leistungsprüfung nötigen Unterlagen nicht einsendet)
_  Wenn das versicherte Ereignis auf eine bei Vertragsbeginn bereits bestehende Krankheit bzw. einen
bereits vorgefallenen Unfall zurückzuführen ist
_  Wenn das versicherte Ereignis vertraglich ausgeschlossen wurde

Bitte beachten Sie, dass dies nur die wichtigsten Einschränkungen und Ausschlüsse sind. Es gelten die Allgemeinen
Bedingungen (AB), der Antrag sowie die allfällig angehängten Bestimmungen (zum Beispiel Zusatzbedingungen, Ergänzende
Bedingungen oder Besondere Bedingungen).

4. Wo gilt Ihre Versicherung?

Ihre Versicherung gilt weltweit. Falls Sie Ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen, kann bei einer Rente infolge
Erwerbsunfähigkeit der Versicherungsvertrag zwölf Monate nach Aufgabe des Wohnsitzes erlöschen.

5. Wann beginnt Ihre Versicherung? Wann endet sie?

Ihr Versicherungsvertrag beginnt mit dem in der Police festgelegten Beginndatum und endet an dem ebenfalls dort
festgehaltenen Ablaufdatum nach der vereinbarten Vertragslaufzeit. Vorzeitig kann die Versicherung in folgenden Fällen
enden:

_  Falls der Versicherungsnehmer oder die Versicherungsnehmerin die Auflösung des Vertrags wünscht
_  Wenn die Allianz den Vertrag zum Beispiel bei Prämienzahlungsverzug oder Anzeigepflichtverletzung
auflöst
_  Im Todesfall des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person, falls vereinbart

Dies sind nur die wichtigsten Gründe für eine vorzeitige Beendigung. Weitere Gründe sind in den Allgemeinen Bedingungen
sowie im Versicherungsvertragsgesetz aufgeführt.

Die definitive Versicherungsdeckung beginnt bei Vertragsbeginn und endet bei Vertragsende.

Die Leistungspflicht bei Erwerbsunfähigkeit beginnt frühestens nach Ablauf der Wartefrist und dauert grundsätzlich bis zum
Ende der Erwerbsunfähigkeit, längstens jedoch bis zum Vertragsende.

6. Wie sind Sie als Kundin oder Kunde an den Überschüssen der Allianz beteiligt?

Überschüsse setzen sich aus dem Zins-, dem Risiko- und dem Kostenüberschuss zusammen:

_  Sind die effektiv erwirtschafteten Kapitalerträge höher als der technische Zins, welcher der Berechnung
einer garantierten Erlebensfallleistung zugrunde liegt, entsteht ein Zinsüberschuss.

_  Weisen die Schadenfälle ein positives technisches Ergebnis gegenüber den Annahmen in den
biometrischen Rechnungsgrundlagen aus, entsteht ein Risikoüberschuss.

_  Fallen tiefere Kosten an als diejenigen, die in den Prämien enthalten sind, entsteht ein Kostenüberschuss.

Die Grundlagen, nach denen die Überschüsse ermittelt und Ihre Beteiligung daran berechnet wird, finden Sie zusammen mit
den Grundsätzen und Methoden zur Verteilung in den Ergänzenden Bedingungen zur Überschussbeteiligung.


